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Muttenz, 11. Juni 2024 

1. Vernehmlassung Teilrevision Polizeireglement (Nr. 11.100) 

  
 

Sehr geehrte Frau Gemeindepräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte 

 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur Teilrevision Polizeireglement Stellung nehmen zu kön-
nen.  
 
Die Partei der Mitte Muttenz nimmt die «Anpassungen Darstellung auf dem aktuellen Reglement - 
blau geschrieben- zur Kenntnis und hat keine Anmerkungen.  
 
 
Zu den rot markierten Formulierungen haben wir folgende Anmerkungen; unterstützen jedoch im 
Grundsatz die Teilrevision des Reglements. 
 
§5 Absatz 3; neue Formulierung 
 
…..wird ein Kostenersatz für Aufwendung der Gemeindepolizei verlangt  
 
besagt, dass es eigentlich keinen Spielraum gibt bzw. geben darf.  
 
Die unter der Bemerkung stehende Aussage: «Ausnahmen sollten trotz der «wird» Formulierung, 
unter Berücksichtigung der Rechtsgleichheit, erfolgen können» macht es unseres Erachtens nicht 
eben einfach. Denn was heisst Rechtsgleichheit, wenn steht: «Grundsätzlich werden alle bewiese-
nen und zuweisbaren Kosten weiterverrechnet.  
 
Darum stellen wir uns die Frage, ob es richtig ist, dass die Abteilungsleiterin/der Abteilungsleiter in 
begründeten Fällen Ausnahmen im Alleingang bewilligen kann. Eigentlich ist dieses Bewilligungs-
verfahren nachvollziehbar und macht auch Sinn. Denn es braucht kurze Entscheidungswege. Je-
doch müssen diese Ausnahmefälle für die RGPK bzw. die involvierten Stellen nachvollziehbar 
sein. Auch zum Schutz der Abteilungsleiterin/des Abteilungsleiters. 
 

Wir begrüssen jedoch sehr, dass es Ausnahmen gibt. Denn der gesunde Menschenverstand er-
scheint uns, ist ein wichtiges Gut.  
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§5 3a «Zuführen von entlaufenen Hunden» 

Geht es nur um Hunde oder um Tiere allgemein? 

 

 

§8, n 

Absolut nachvollziehbar 

 

§15, 1 

Es stellt sich die Frage warum an Silvester auf Neujahr bis 01.00 Uhr und am 31.07. und 01.08 nur 

bis 24.00 Uhr das Abfeuern von Feuerwerk möglich ist.  

 

 

§20 Absolut nachvollziehbar 

 

Wir können uns dieser Teilrevision somit im Grundsatz anschliessen und begrüssen diese Ände-

rung. 

 

Für die Kenntnisnahme danken wir Ihnen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Die Mitte Muttenz 

 

 

 

Egloff-Schraner Franziska 

Vizepräsidentin 
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